
 

Sitzungsvorlage 
 
Amt/Abteilung: 

Amt für Schulen, Kultur und 

Sport 

Datum: 06.02.2013 

Aktenzeichen: 

400 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 04.02.2013 Vorberatung 

Sportausschuss 21.02.2013 Vorberatung 

Sportstättenbeirat 21.02.2013 Entscheidung 

 

    

Betreff: 

 

Jahresförderplan 2013 für den Bau von Sportanlagen mit Landeszuwendung (Goldener Plan) 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Sportstättenbeirat stimmt zu, den Neubau einer Sporthalle durch den Turnverein 1861 im ASV 

Landau e.V. für das Jahre 2013 auf Platz 1 der Prioritätenliste festzusetzen. 

 

 

Begründung: 

 

Im Jahr 2012 wurde die Prioritätenliste neben der Modernisierung und Sanierung der Rundsporthalle 

(Platz 1) um den Neubau einer Sporthalle durch den Turnverein 1861 e. V. im ASV Landau (Platz 2) 

ergänzt.  

 

Mittlerweile ist das Förderjahr 2012 abgeschlossen. 

 

Die Entscheidung, ob die Rundsporthalle modernisiert und saniert oder abgerissen wird, wird der 

Stadtrat in diesem Frühjahr treffen. Eine Umsetzung der Maßnahme erfolgt frühestens im Jahr 2014.  

 

Der Turnverein möchte das Projekt „Sporthallenneubau“ nach wie vor umsetzen und ist hierfür auf die 

Mittel aus dem Goldenen Plan angewiesen.  

Die Antragsunterlagen für Mittel aus dem Goldenen Plan wurden der Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion bereits im November 2011 vorgelegt. Um den Förderantrag weiterhin 

aufrecht zu erhalten, benötigt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion den Beschluss der 

Prioritätenlisten 2013.  

 

Gemäß § 15 III des Landesgesetzes über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel Rheinland-

Pfalz sind Sportstätten, welche mit öffentlichen Mitteln gefördert wurden den Schulen für sportliche 

Zwecke gegen Erstattung der durch die Benutzung entstandenen Auslagen zur Verfügung zu stellen, 

soweit sie für den eigenen Sportbetrieb nicht benötigt werden.  

Der Vorsitzende des Turnvereins 1861 e.V. im ASV Landau hat nochmals bestätigt, dass den Schulen 

freie Kapazitäten gegen eine Benutzungsgebühr zur Verfügung gestellt werden.  

 

 

Auswirkung: 

 

keine 
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Beteiligtes Amt/Ämter: 

Gebäudemanagement 

 

 

Schlusszeichnung: 
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